














































































































































































































































































































































326 Daa Recht der Laien. 

(der Mitgliedergesamtheit zustehenden) Kollektivvermögens und 
des Vermögens der Kirche, an der der Verein errichtet ist, ist 
getrennt zu halten!. Dem Ortspfarrer steht in Vermögens­
angelegenheiten eine Einflußnahme nur auf Grund besonderer 
Anordnung des Ortsordinarius zu; die Vereine als solche sind 
vom Pfarrverband exemt (c.691 § 1). Die Veranstaltung von 
Sammlungen ist an ' die besondere Genehmigung des Bischofs 
gebunden (§ 3)2. 

Die amortisationsgesetzlichen Erwerbsbesohränkungen sind in Deutsoh. 
land hinfällig geworden (Art. 124 RV); für ausländisohe kirohliohe Vereine, 
d. h. für Vereine, die im Ausland ihren Sitz haben, bestehen in Bayern 
noch Amortisationsbestimmungen weiter, nämlioh Art. 10 des AG zum 
BGB. Da dieser Artikel die ausländisohen juristisohen Personen jeglicher 
Art trifft, nioht nur die geistliohen Gesellschaften, ist er nooh in Kraft und 
widerstreitet nioht Art. 124 RV (EG zum BGB Art. 86). Danach ist für 
ausländische kirohliche Vereine der Eigentwnserwel'b an Grundstüoken 
immer, bei sonstigen Sohenkungen und testamentarisohen Zuwendungen 
nur bei einem Werte von über lIIk. 5000 die staatliche Genehmigung 
erf orderlicb. 

VI. Mitgliedschaft : (c. 693) . 

1. Erwerb: Aufnahmefähig sind nur Katholiken. Die Auf· 
nahme von Akatholiken ist ungültig, ebenso die von Katholiken, 
welche einem vom Apostolischen Stuhl oder vom Ordinarius 
ausdrücklich verbotenen Verein angehören, notorisch mit einer 
Zensur behaftet sind, und ganz allgemein die Aufnahme von 
öffentlichen Sündern (Bigamisten, Konkubinariern) . Ein und 
,dieselbe Person kann gleichzeitig mehreren Vereinen angehören. 
Bei der Aufnahme soll weniger auf eine möglichst große Mit· 
gliederzahl, als auf wirkliche Hingabe der Mitglieder an den 
Verein Bedacht genommen werden3 ; daher können in Körper. 
schaften nur Anwesende, und zwar nur mit ihrem Wissen und 
Willen aufgenommen werden. Für nicht körperschaftliche 
Vereine, z. B. Meßbündnisse, deren Nutzen und Bedeutung 
meistens auf einer möglichst großen Mitgliederzahl und weiten 
Verbreitung beruht, gilt dies nicht. 

Die Aufnahme erfolgt nach den Statuten. Der Aufgenom­
mene ist der Beweismöglichkeit wegen in das Mitgliederver. 

1 Das ist für Bruderschaften und fromme Vereine in o. 717 § 2 noch 
eigens eingeschärft. 

a Nach Verordnungvom20.Sept.1862(Buoher t ·Ziegler, Sammlung 
in der Praxis oft angewandter Verwaltlmgsgesetze und Verordnungen für 
Bayern II [1927] 76) ist zu jeder Sammlung von Geld oder sonstigen Bei· 
trägen oder von Untersohriften hiezu polizeiliohe Bewilligung erforderlioh. 

3 SC Ind. 26. Nov. 1880 (Decreta authentica SC lnd. No. 453): ut 
adsoribendorum devotioni potius quam numero oonsulatur. 
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zeichnis (album) einzuschreibe B' " . 
ist die Gültigkeit ' der Aufnahmn. Vereinen 
( 694) D' e an 10 mschrmbung g kn" f 
. c. . . le Aufnahme ist unentgeltlich' die St t e " up t 
Jedoch eme Aufnahmegebühr festsetzen 695). a uten konnen 

2. Inhalt Durch d' ült ' Auf 
' die Rechte p' . '1 . le g "lge nah me erlangt das Mitglied 

, l'lVI eglen, Ablasse und G d I h 
ein verliehen sind (c. 692). na en, We c e dem Ver-

3. Verl us t. Der Austritt 'steht . d . " 
kann aus gerechten Gründ h d Je erzOlt frm. Ausschluß 
§ 1). Verpflichtet ist der z;n:tatttnßerfolgen (c. 696 
gliedes bei Vorliegen eines Gr d d ussc le ung eines Mit. 
nahme ausschließt (c 696 § 2) nach c. 693 § 1 die Auf­
und überstürzt geschehen' es'h t . n Masshnung soll nicht voreilig 

" , a eme a lUlg vorauszugehen. 
VII. Organe (c. 697-98) . 
1. Der rechtsfähi e V . h 

(c. 697 § 1); innerhalb at Versammlungsrecht 
bestätigten den vo.m 

ghederversammlung maßgebe d D le
h 

usse der Mit­
auch Beamte Ver " n. er rec tsfahige Verein kann 
die und bestellen. Für 
die ce. 161-82 und die Statu ungen dlO Wahlen gelten 
Recht nicht widerstreiten (c. soweIt SlO dem allgemeinen 

2. Die Ernennung des V t d 
dem Orts ordinarius zu B'd orr;n und Kaplans steht 
Inhaber sind widerruflich a

el 
e t kompatibel. Ihre 

. h b nges e . rases und V' I 
SOl ger a en das Recht w"hr d d D ' eremssee -
Abzeichen, Skapuliere' en er Ihres Amtes Kleider, 
(c 698) B "li h d . zu benedIZIeren und aufzulegen . . ezug c er Predi t llm h 
meinen Bestimmungen der cc. ten gelten die aUge-

VIII. Auflösung. 

. 1: Natürlicher Untergan A b ' . 
mIt Ihrem faktischen E d h g. lerte VereIne hören 
f . n e auc rechtlIch zu b t h uf . 
ormell errIChteter, also rechtsfähi . es e en a . EIn 

kraft gesetzlicher Fiktion nach . ger d.agegen dauert 
seiner rechtlichen Existenz Ende in 
lebt der Verein in dieser Zeit wie a . re o.rt (c. 102 § 1); 
Errichtung notwendig (bloße R ttr. so 18 t .keIne neue formelle 

2 Z . ea IVlel'lUlg, mcht Neugründung) 
. wangswelse Aufheb . ( 69 . 

Sttwl errichtete Vereine kö n 9): Vom Apostolisohen 
von diesem aufgehoben en 07; der nur 
Vereine, welche von ihm . en. Amer rtsordmarms Ist befugt, 

, seInen tsvorgänger d R' 
fichmann, Kirchenrecht. I. ' nun von eh-

22 



328 Das Reoht der Laien. 

giosen errichtet worden sind, aufzulösen. Dabei müs.sen immer 
triftige Gründe gegeben sein. Der aufgehobene Ve~em hat den 
Rekurs mit aufschiebender Wirkung an den ApostolIschen Stuhl. 

3. Selbstauflösung : Selbstaufl~sung ist ~ur bei appro­
bierten Vereinen möglich, bei denen mIt dem faktIschen For~fall 
der Mitglieder auch die rechtliche Existenz endet. Kan~msch 
errichtete Vereine haben nicht das Rec?t der S~lbstauflosung, 

. . . uch ru'cht durch SelbstbestImmung m das Rechts-WIe SIe Ja a ... . 
leben eingetreten sind; sie sind der kirc.hhche~ ~rgarusa.~lOn 
eingegliedert·und können daher nur durch dIe z~sta~dlge B~hord~ 
aufgelöst werden. Private Vereine können SICh JederzeIt frer 
auflösen. 

§ 105. 

Die verschiedenen Arten von kirchlichen Vereinen 
(c. 700-701). 

1. Nach ihrem Zweck sind drei Gruppen von Vereinen 
zu unterscheiden: 

a) die Drittorden z.ur .Förderung der christlichen Voll­
kommenheit unter ·den MitglIedern; 

b) Bruderschaften (confra~rnita:te~) zur Förderwlg des 
öffentlichen Kultes, z. B. Corpol'ls Chl'lStI-, Rosenkranz-, Ska-
pulier-, Herz Jesu-, Herz Mariä-Bruderschaft; .. 

c) Fromme Verei~e zur Ausübung von Werken der From­
migkeit und NächstenlIebe. 

Confro.ternitas (ebenso Sodo.litium) haben außerhalb des eig~ntli.chen 
Vereinsrechts (cc .. 68.4-;;-725) die ~edeutung des alten Rechts = klrchhoher 
Verein - o.ssomatlO des 010. . . 

Di;-R~ngol'dnung und Präzedenz ist für den Fall des korp?ratlven 
Auftretens der verschiedenen Vereine geregelt durch o. 701 § I mit C. 106< 

n. 5, 6. h 'd t V 
2 Nach ihrer inneren Struktur untersc eI e ~a~: ?r-

. . I h ad modum organici corporis konstItUIert smd 
(sIo~:ii~:)c :nd solche, welche nicht ~ö.rper.s~h~ftlich 
01' anisiert sind2 (c. 707 § 1). Das sodahtlUm IS em.orga­
nic~m corpus insoferne, als es eine aus Haupt .und GlIedern 
bestehende von einem eigenen Denken und Willen beseelte, 
geschlossen~ Einheit darstellt, die als solche auch nach außen 

1 Vgl. Beil a. 0.. O. § 5, IV B. I't' 
• Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Begriff soda. 1 lurn 

siehe bei Beil § 13 u. 14. 
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sich kundgibt,eine Körperschaft (Kollektiveinheit) mit 
hierarchischer über- und Unterordnung. 

Im Gegensatz zu ihr steht die Gesellschaft, die nur ver­
traglich verbundene Vielheit ist!. 

Körperschaftscharakter haben die Drittordensgemein_ 
den ; ihre Mitglieder treten geschlossen auf bei Prozessionen mit 
eigenen Abzeichen, Fahnen und eigener Tracht; geleitet wird 
sie von einem geistlichen und weltlichen Vorstand mit Beiräten. 
Gesellschaftscharakter haben z. B. Meßbündnisse, Gebets­
apostolate, Gebetsverbrüderungen. Die Mitglieder dieser Vereine 
sind über ganze Länder verteilt, treten nicht körperschaftlich 
auf, haben keine Mitgliederversammlung, keine organische 
Vorstandschaft. 

§ 106. 

Die weltlichen Drlttorden (cc. 702-706). 

1. Begriff: Der Drittorden ist eine Vereinigung von Welt­
leuten, die unter der Leitung und nach dem Geiste eines Ordens 
ohne Gelübde in der Welt leben und gemäß einer vom Aposto­
lischen Stuhl für sie approbierten Regel nach Erreichung der 
christlichen Vollkommenheit streben (c. 702 § 1), z. B. die der 
Franziskaner, Dominikaner, Karmeliten, Trinitarier, Serviten 
und Prämonstratenser. 

2. Leitung. Die Tertiarenvereinigungen stehen unter der 
Leitung eines Ordens. Die Leitung (c. 702 § 1) bezieht sich nach 
c. 690 § 2 nur auf die innere Disziplin; nach außen unter­
stehen sie einzig und allein dem Ortsordinarius. Deshalb können 
die Ordensoberen den Gebrauch eigener Kleidung bei öffent­
lichen gottesdienstlichen Funktionen nur mit spezieller Erlaubnis 
des Ortsordinarius gestatten (c. 703 § 3). Das Recht korporativer 
Beteiligung (eine Pflicht besteht nicht) bei Prozessionen, Leichen­
begängnissen usw. ist allgemein eingeräumt, nur müssen die 
Mitglieder mit ihren Abzeichen und unter eigenem Kreuze teil­
nehmen (c. 706). 

3. Organisation. Jede Drittordensart ist ein einziger 
großer Verein, der sich in mehrere Untervereine gliedert, die 
"Sodalitäten" heißen (c. 702 § 2) und - rechtmäßige Errichtung 
vorausgesetzt - juristische Personen sind (c. 687), während der 
Dritte Orden als solcher im Gegensatz zu den wirklichen 

1 Beil § 13 a. E. 

22· 
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Orden die Rechtsfähigkeit nicht besitzt. Ein Verhältnis der 
üher- und Unterordnung zwischen , Drittorden und Sodalität 
besteht nicht. Jede Sodaiität existiert für sich und unterliegt 
in ihrem Verhältnis nach außen der Jurisdiktion des Orts-
ordinarius. 

4. Mitgliedschaft. Dem Wesen des Dritten Ordens als 
einer Institution, die vorzüglich auf Pflege des inneren Menschen 
abzielt, entspricht es, daß jemand dem Dritten Orden beitreten 
kann, ohne einer Sodalität sich anschließen zu müssen (c. 703 
§ 2; tertiarii solitarii) . Da religiöse Genossenschaften und 
Drittorden das gleiche Ziel der inneren Vervollkommnung 
erstreben, kann nicht gleichzeitig einem Drittorden angehören, 
wer sich durch ewige oder auch nur zeitliche Gelübde an eine 
religiöse Genossenschaft gebunden hat (c.704) . Ebensowenig 
kann eine Sodalität einen Sodalen eines anderen Drittordens 
aufnehmen ohne besonderes apostolisches Indult. Dagegen ist 
Übertritt in einen anderen Drittorden oder eine andere Dritt­
ordenssodalität bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (Woh­
nungswechsel z. B.) erlaubt (c. 705). 

§ 107. 
Die Bruderschaften und frommen Vereine (ce . 707-719). 

1. Begriff. Ein "frommer Verein" ist eine Vereinigung 
von Gläubigen zur übung irgendeines Werkes der Frömmigkeit 
oder der Nächstenliebe (c. 707 § 1), z. B. die pia unio cleri pro 
missionibusl, der Verein der Glaubensverbreitung. 

Sie können eine Verfassung ad modum organici corporis 
besitzen (sodalitia) oder auch nicht. Zu den frommen Vereinen 
mit Körperschaftscharakter gehören z. B. die Marianischen 
Kongregationen (sodalitates). Bruderschaften sind ~odalitia, 
d. h. rechtsförmlich errichtete Körperschaften, dIe Werke 
der Frömmigkeit oder der Nächstenliebe pflegen und zugleich 
zur Mehrung des öffentlichen Kultes2 beitragen wollen (c . 707 
§ 2) . Dies geschieht durch Abhaltung besonderer Andachten, 
Messen, Wallfahrten, Prozessionen. Der Zweck der Förderung 
des öffentlichen Kultes unterscheidet die Bruderschaft von dem 
frommen Verein . Es gibt "Bruderschaften", die sich so nennen, 
es aber im Sinne des crc nicht sind. 

1 SC Prop. 4. April 1926 AAS XVIII 230. 
2 s iehe o. 1256. 
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2. Errichtung. Bruderscp.aften können nur durch ein 
förmliches Dekret des Ortsordinarius, fromme Vereine durch 
bloße Approbation errichtet werden. Bruderschaften und fromme 
Vereine dürfen nur in Kirchen, öffentlichen und halböffentlichen 
Oratorien (c. 1161, 1188 § 2 n. 1 und 2), in Kathedral- und 

, Kollegiatkirchen mit Zustimmung des Kapitels errichtet werden 
(~. 712 .§ 1 u. 2),. nicht also in Privatoratorien. In der Regel wird 
SIe m e111er bestimmten Kapelle oder an einem bestimmten Altar 
der Kirche errichtet. In Kirchen und Oratorien weiblicher 
religiöser Genossenschaften können nur Frauenvereinigungen1 
oder solche fromme Vereine von Männern und Frauen, welche 
ausschließlich dem Gebetsleben obliegen, errichtet werden (c. 712 
§ 3) . 

Damit die Bruderschaften sich nicht gegenseitig Konkurrenz 
machen und Reibungen vermieden werden, dürfen mehrere 
Bruderschaften bzw. fromme Vereine mit dem gleichen Titel 
und Charakter nicht an ein und demselben Orte errichtet werden 
außer in großen Städten; auch im letzteren Falle muß eine ent~ 
sprechende vom Ordinarius zu bestimmende Entfernung gewahrt 
werden (c. 711 § 1). Dieses Gesetz der Entfernung gilt nicht für 
die Corporis Christi- und die Christenlehr-Bruderschaften. 

Die Einführung der Chri s tenl e hrbruders ohaft in a llen Pfarreien 
wlU'de durch Pius' X . Enoyclica "Acerbo nimis" vom 15. April 19052 an­
geordnet. Da in den deu tschen Mittel- und Volksschulen R eligionsunter­
richt .obliga tOl:isch erteilt wird, hat K ardinalstaatssekretär Merry dei Va l 
a.uf eme gememsame Anfrage der preußischen Bischöfe und des Bischofs 
von Mainz am 21. August 19053 erklärt, d a ß es den Bischöfen überlassen 
bleibe, wie der Jugend am besten katechetische Unterweislmgen gegeben 
werden könnten. Dieses Indult ist in c. 711 § 2 nioht ausdrücklich wider ­
rufen , besteht a lso fort (c. 4). 

Wenn eine religiöse Genossenschaft eine Bruderschaft oder 
einen frommen Verein errichtet, kann und muß sie alle und 
(nur) jene geistlichen Gnaden mitteilen, die eigens und nament­
lich in den vom Apostolischen Stuhl empfangenen Fakultäten 
als kommunikabel erklärt sind ; über diese geistlichen Gnaden 
ist beim GrÜlldungsakt den einzelnen Mitgliedern eine Eröffnung 
zu machen (c. 713 § 1). 

Mit der kanonischen Errichtung erlangt die Bruderschaft 
ohne weiteres die juristische Persönlichkeit; die bloß approbierte 
pia unio erlangt diese Stellung nicht, gleichwohl aber besitzt sie 

1 SC Prop. 10. Okt. 1894 (ColI. Prop. II, Nr. 1882): a.d tollenda quam­
plurima, qua.e exinde oriri possunt incommoda. 

2 Gas parri, Fontes III 647. 
3 ASS XXXIX 271. 
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die Fähigkeit, geistliche Gnaden, besonders Ablässe zu empfangen 
(c. 708). 

3. Verhältnis zum Pfarrer (c. 716, 717). Sind die Bruder­
schaften bzw. frommen Vereine in eigenen Kirchen errichtet, 
so gilt folgendes: 

a) In erster Linie regelt sich das Verhältnis zum Pfarrer 
nach dem Herkommen ("servatis servandis" vgl. c. 5). 

b) Hat sich ein bestimmtes Herkommen nicht herausge­
bildet, so gilt (also besonders für neu errichtete Bruderschaften) : 
Nichtpfarrliche Funktionen (z. B. Abhaltung von Messen, 
Andachten, Predigten) können unabhängig vom Pfarrer aus­
geübt werden; nur darf der Pfarrgottesdienst nicht gestört oder 
beeinträchtigt werden. 

Sind fromme Vereine oder Bruderscha.ften nicht in eigenen 
Vereins- oder Bruderschaftskirchen, sondern etwa an einer Pfarr­
kirche errichtet, so dürfen sie nichtpfarrliche Funktionen nur 
in der betr. Kapelle oder an dem betr. Altar ausüben, wo sie 
errichtet sind; der Pfarrgottesdienst darf nicht beeinträchtigt 
werden. 

4. Verlegung: Verlegung einer Bruderschaft oder eines 
frommen Vereins von dem bisherigen Ort an einen anderen ist 
mit Zustimmung des Ortsordinarius möglich, sofern das allge­
meine Recht! oder die vom Apostolischen Stuhl approbierten 
Satzungen eine Verlegung nicht verbieten (c. 719 § 1). Die Ver­
legung eines Vereins ist nicht als eine Veränderung anzusehen, 
welche seinen Fortbestan.d berührt; sie ist keine Aufhebung und 
Neuerrichtung; Rechte und Pflichten (Schulden z. B.), Privi­
legien und Ablässe bleiben bestehen. 

5. Besonderes für Bruderschaften. Für Frauen ist 
das Mitgliedschaftsrecht in Bruderschaften auf Teilnahme an 
den Ablässen und geistlichen Gnaden beschränkt; aktives und 
passives Wahlrecht haben sie nicht (c. 709 § 2). Bei den Gottes­
diensten und Funktionen der Bruderschaften ist ein vom Ordi­
narius gebilligtes Bruderschaftskleid bzw. -Abzeichen zu tragen 
(c. 709 § 1). Die Bruderschaften sind wegen ihres Zweckes, der 
Vermehrung des öffentlichen Kultes zu dienen, verpflichtet, an 
den herkömmlichen und außerordentlichen vom Ordinarius 
angekündigten Prozessionen körperschaftlich mit Abzeichen 
und eigner Fahne teilzunehmen (c. 718 und 1291). 

1 o. 712 § 1. 
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Das Selbstbestimmungsrecht der Bruderschaft ist stark 
eingeschränkt; da sie dem öffentlichen Kult dienen will muß 
sie dem Leiter des öffentlichen Gottesdienstes unterstellt sein. 
Den Vorsitz in Versammlungen, auch wenn sie in Kirchen und 
Oratorien von religiösen Genossenschaften gehalten werden 
~~t der Ordinarius (oder dessen Delegat z. B. der Pfarrer); 
Stimmrecht hat derselbe aber als Nichtmitglied nicht. Der 
V:orstand und Kaplan wird vom Ordinarius ernannt (c. 698 § 1); 
dIe ~a~l der Beamten und Diener bedarf der Bestätigung des 
Ordmanus; unwürdige und untaugliche kann er ablehnen oder 
ihres Amtes entheben. Statuten und andere Normen kann sich 
die Bruderschaft zwar geben, aber der Ordinarius kann sie 
ändern, falls sie nicht vom Apostolischen Stuhl approbiert sind; 
auf. alle Fälle be~ürf~n die Statuten der Bestätigung des Ordi­
narIUS .. Der OrdmarIUs bzw. dessen Delegatar muß von außer­
ordenthchen Versa~mlungen rechtzeitig in KeIl,Iltnis gesetzt 
werden; er kann dIe Versammlung verbieten, bzw. deren Be­
schlüsse für nichtig erklären (c. 715 § 2). 

§ 108. 

Die Erzbruderschaften und Hauptvereine (cc, 720-725). 

1. Haupt- oder Erzbruderschaften unterscheiden sich 
von gewöhnlichen Bruderschaften durch das Aggregations­
recht, d. h. das Recht, andere Bruderschaften derselben Art 
sich anzugliedern. Beispiele: Die Erzbruderschaft vom aller­
hei!igsten Altarssakrament, der Christenlehre, der täglichen 
eWlg~n ~betung, vom h1. Michael, der Apostolische Priester­
verem. DIe Erzbruderschaft erlangt durch die Angliederung keine 
~ec~te über die angegliederte Bruderschaft. Letztere soll nur 
m dIe Lage versetzt werden, an allen übertracrbaren Ablässen 
p:ivilegien lmd geistlichen Gnaden, welche deroErzbruderschaft 
dIrekt und namentlich verliehen sind und in Zukunft verliehen 
werden, teilzunehmen (c. 722 § 1). Ein Verhältnis der Über­
und ynt~rordnung entsteht nicht (c. 722 § 2). In demselben 
Ver~altrus steht d~r Ha~ptve~ein (unio primaria) zu den Zweig­
v~remen. Der Zwelgverem bleIbt durchaus selbständig, hat seine 
eIgenen Statuten und untersteht seinem Ortsordinarius . 

2. Das Aggregationsrecht wird nur durch Apostolisches 
Ind~t erlangt.( 721 § 1). Eine Erzbruderschaft oder ein Haupt­
v~rem kann SICh nur solche Bruderschaften oder Vereine an­
ghedern, welche denselben Titel und Zweck haben; durch Apo-
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stolisches Indult können andere Regelungen getroffen sein 
(c.721 § 2). Die Corporis Christi- und Christenlehrbruderschaft 
sind von Rechts wegen ihren Erzbruderschaften in Rom ange­
gliedert (c. 711 § 2). 

3. Zur Gültigkeit der Aggregation ist erforderlich: 
a) fÜl' den anzugliedernden Verein: daß er kanonisch errichtet 

und noch nicht einem anderen Hauptverein angegliedert ist, 
ferner schriftliche Zustimmung und Zeugnis des Ordinarius 
(c. 723 n. 1 u . 2); 

b) für den Hauptverein: Dem angegliederten Verein ist ein 
vom Ordinarius des Hauptvereins geprüftes Verzeichnis der 
Ablässe, Privilegien und anderen geistlichen Gnaden, die durch 
die Aggregation mitgeteilt werden, zu übersenden. Die An­
gliederung muß für immer geschehen und nach der in den Sta­
tuten vorgeschriebenen Form. Außerdem muß das Aggre­
gationsdiplom zur Vermeidung von Simonie unentgeltlich aus­
gestellt werden; nicht einmal eine freiwillige Spende darf ange­
nommen werden, nur die Deckung der notwendigen Auslagen 
ist gestattet (c. 723, 3-5). 

4. Der Sitz der Erzbruderschaft oder des Hauptvereins kan.n 
nur vom Apostolischen Stuhl verlegt werden (c. 724). 

5. Der Titel einer Erzbruderschaft oder eines Hauptvereins 
wird ausschließlich vom Heiligen Stuhl verliehen. Er kann auch 
ehrenhalber verliehen werden (c. 725). 

Nachtrag. 

S.138. 
Zu Zeile 14 von oben hinzufügen: 
Nach dem Preußischen Konkordat vom 14. Juni 1929 Art. 

IX wird ein Geistlicher zum Ordinarius eines Erzbistums oder 
Bistums oder der Prälatura Nullius, zum Weihbischof, zum Mit­
glied eines Domkapitels, zum Domvikar, zum Mitglied einer 
Diözesanbehörde oder zum Leiter oder Lehrer an einer Diözesan­
bildungsanstalt nur bestellt werden, wenn er a) die deutsche 
Reichsangehörigkeit hat, b) ein zum Studium an einer 
deutschen Universität berechtigendes Reifezeugnis be ­
sitzt, c) ein mindestens dreijähriges philosophisch­
theologisches Studium an einer deutschen staatlichen 
Hochsch ule oder an einem der gemäß Art. XII hierfür bestimmten 
bischöflichen Seminare oder an einer päpstlichen Hoch ­
schule in Rom zurückgelegt hat. 

Bei kirchlichem und staatlichem Einverständnis kann 
von den in Abs. 1 zu a, bund c genannten Erfordernissen ab­
gesehen werden; insbesondere kann das Studium an anderen 
deutschsprachigen Hochschulen als den zu c) gena.nnten anerkannt 
werden. 

Mindest ens zwei Wochen vor der beabsichtigten Bestellung 
eines Geistlichen zum Mitglied eines Domkapitels oder zum Leiter 
oder Lehrer an einem Diözesansemina.r wird die zuständige kirch­
liche Stelle der Staa,tsbehörde von dieser Absicht und mit be­
sonderer Rücksicht auf Abs. 1 dieses Artikels und gegebenfalls 
auch Abs. 2 des Art. XII von den Personalien des betreffenden 
Geistlichen Kenntnis gebeni. Eine entsprechende Anzeige wird 
alsbald nach der Bestellung eines Bistums- (Prälatur) Verwesers, 
eines Weihbischofs und eines Generalvikars gemacht werden. 
Artikel X. 1. Die Diözesanbischöfe (Prälatus Nullius) werden 
an die Geistlichen, denen ein Pfarramt dauernd übertra­
gen werden soll, die in Artikel IX Abs. 1 zu abis c und an die 
sonstigen in der Pfarrseelsorge anzustellenden Geistlichen min-

I Laut Sohlußprotokoll zum Konkordat wird ein staatliohes Ein­
spruohsreoht hierduroh nicht begründet. 
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destens die dort zu a und b genannten Anforderungen stellen. 
Für beide Fälle gUt Artikel IX Abs. II. 2. Im Falle der dauern­
den übertragung eines Pfarramtes wird der Diözesanbischof 
(Prälatus Nullius) alsbald nach der Ernennung der Staats_ 
behörde von den Personalien des Geistlichen mit besonderer 
Rücksicht auf Abs. 1 dieses Artikels Kenntnis geben. 

S.205. 
Zeile 6 und 7 zu streichen: Fulda und Limburg. Zeile 10 von 

oben entfällt . 
Statt dessen ist einzufügen: 
Nach dem Staatsvertrag zwischen Preußen und dem Hl. 

Stuhl vom 14. Juni 1929 Art. II 1-6 bestehen künftig in Prel.lßen 
1) die Kirchenprovinz Köln mit Aachen, Trier, Münster, Osna­
brück, Limburg; 2) die Kirchenprovinz Paderborn mit Fulda 
und Hildesheim; 3. die Kirchenprovinz Breslau mit Berlin, 
Ermland und der gefreiten Prälatur Schneidemühl. 

Zu S. 227, Zeile 4 von oben: 
Pre:uß. Konkordat Art. II 10: Zur Unterstützung des Diöze­

sanbischofs wird den erzbischöflichen Stühlen von Köln, 
Breslau und Paderborn und den bischöflichen Stühlen von Trier, 
Münster und Aachen ein Weihbischof zugeteilt sein, der vom 
Hl. Stuhl auf Ansuchen des Diözesanbischofs ernannt wird. 
Nach Bedarf können in derselben Weise für die genannten und 
anderen Bistümer noch weitere Weihbischöfe bestellt werden. 
Zum Sitz eines Weihbischofs wird ein anderer Ort als der Sitz 
des Diözesanbischofs erst nach dem Einvernehmen mit der 
preußischen Staatsregierung bestimmt werden. 

S. 219. 
Zu Ziff. I. Preußisches Konkordat Art. VI: Nach Erledigung 

eines erzbischöflichen oder bischöflichen Stuhles reichen sowohl 
das betreffende Metropolitan- oder J{athedralkapitel, als auch die 
Diözesanerzbischöfe und -Bischöfe Preußens dem Heiligen Stuhl 
Listen von kanonisch geeigneten Kandidaten ein. Unter Würdi­
gung dieser Listen benennt der Hl. Stuhl dem Kapitel drei Per­
sonen, aus denen es in freier geheimer Abstimmung den Erz­
bischof oder Bischof zu wählen hat. Der Hl. Stuhl wird zum 
Erzbischof oder Bischof niemand bestellen, von dem nicht das 
Kapitel nach der Wahl durch Anfrage bei der Preußischen 
Staatsregierung festgestellt hat, daß Bedenken politischer Art 
gegen ihn nicht bestehen. Art. VII: Zum Prälatus nullius und 
zum Koadjutor eines Diözesanbischofs mit dem Rechte der 
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Nachfolge wird der Hl. Stuhl niemand ernennen, ohne vorher 
durch Anfrage bei der Preußischen Staatsregierung festgestellt 
zu haben, daß Bedenken politischer Art gegen den Kandidaten 
nicht bestehen. 

S. 237 unten nach Kleindruck : 
. Preuß. Konkordat Art. VIII: Die Dignitäten der Metro­

politan- und der Kathedralkapitel verleiht der Hl. Stuhl 
und zwar beim Vorhandensein zweier Dignitäten die erste 
{Dompropstei) auf Ansuchen des Kapitels, die zweite (Dom­
dekanat) auf Ansuchen des Diözesanbischofs, beim Vorhanden­
sein nur einer Dignität (Dompropstei oder Domdekanat) auf An­
suchen des Kapitels und des Diözesanbischofs. 2. Die Kanoni­
täten der Kapitel besetzt der Diözesanbischof abwechselnd nach 
Anhörung und mit Zustimmung des Kapitels. Die Abwechslung 
findet bei residentialen und nichtresidentia.len Kanonitäten ge­
sondert statt. 3. Die Domvikarien besetzt der Diözesanbischof 
nach Anhörung des Kapitels. Art. II 7: Das Kathedral-Kapitel 
in Aachen wird aus dem Propste, sechs residierenden und vier 
nicht residierenden Kapitularen und Vikaren, das Kathedral­
Kapitel in Berlin aus dem Propste, fünf residierenden und einem 
nicht residierenden Kapitular und vier Vikaren, das Kathedra.l­
Kapitel in Frauenberg in Zukunft aus dem Propste, dem Dechan­
ten, sechs residierenden lmd vier nicht residierenden Kapitularen 
und vier Vikaren bestehen. Im Metropolitan-Kapitel von Bres­
lau wird die bisher dem Propste von St. Hedwig in Berlin vor­
behaltene Stelle aufgehoben. In Hildesheim und in Fulda wird 
die Zahl der residierenden Domkapitulare künftig fünf betragen. 
8. Eines der nicht residierenden Mitglieder der Metropolitan­
Kapitel von Köln und Breslau und des Kathedral-Kapitels von 
Münster soll der in dem betreffenden Erzbistum oder Bistum be­
stehenden Theologischen Fakultät entnommen werden. 



Vom gleichen Verfasser sind erschienen: 

Das Prozeßreeht des Codex iuris canonici. XII u. 287 Seiten. 
broseh . .At 6,60. geb . .11t 8,40. 
Durch passende Beispiele, Vergleiche und häufige Hinweise auf ent· 

' sprechende Stellen und Teile des kirchlichen Gesetzbuohes erschließt 
der Verfasser dem Leser in anregender Weise das Verständnis, wie Rechte 
festgestellt, geschützt und dnrchgesetzt werden. Wer Sohritt für Schritt 
den Auseinandersetzungen folgt, der wird in Kürze den wunderbaren 
Aufbau des ganzen kanonischen Reohtsbuohes vor sich erstehen sehen. 
Die wertvollen Anmerkungen begründen und vertiefen die Darlegungen . 
Das ausführliche Sachregister leist.et jedem gute Dienste. Im übrigen 
ist die ganze Darstellung, bei welcher sich Eichmann an die aufges tellte 
Ordnung des neuen Kirohenrechts eng anlehnt, klar und durchsichtig. 
Densei ben, wenn nich t für die Praxis einen noch höherenWert 
hat das 

Das Strafrecht des Codex iuris canonici. X u. 248 Seiten. 
broBch. Jt '5,40, geb. J' 7,20. 
"Gesetz soll sein, was der Religion entspricht, die Zucht fördert, zum 
Heile dient" (Corp. iur. oan. P. 1. c. 5, § 1). Diesen Begriff legte das ä ltere 
Kirchenrecht zugrunde. Abegg erklärt daher: "Das kirchliche Strafrecht 
hat besonders im Mittelalter seine wesentliche Bedeutung und vorteil· 
haften Einfluß auch für den Staat, dessen Verhältnise lmd Gesetzgebung 
gehabt, der in seinen Folgen auch jetzt noch anerkannt werden muß und 
nicht mit der Bemerkung abgefertigt werden kann, daß der theokratische 
Charakter dasselbe ffu· uns unbrauchbar mache" (die verschiedenen 
Strafrechts theorien, 106). 
Von der Wahrheit dieser Behauptung kann sich jeder überzeugen, wer 
Eichrnanns wertvolle Abhandlung zur Hand nimmt. Der Verfasser 
wollte zwar "eine reoht.qhistorische Erörterung der einzelnen Straf· 
satzungen und strafreohtlichen Institute der kirchlichen Reohtsgeschiohte 
überlassen" . Doch begrüßen wir es dankbar, daß et häluig das bürgerliche 
Gesetzbuoh für das Deutsche Reich und Österreich, das Strafgesetzbuch 
und die Strafprozeßordnung heranzieht. Auch der vorhergehende Rechts· 
zustand wird oft berüoksichtigt. Auf die neue deutsche Reichsverfassung 
wird vorläufig kurz in den "Ergänzungen und Berichtigungen" (X-XI) 
verwiesen . 
Für die Seelsorgspraxis ist das 'Verk gewiß von ganz hervorragender 
Bedeutung. 

Das katholische Mischeherecht nach dem Codex iuris canonicl. 
56 Seiten. brosch . .11' -,75. 
"Die klar, verständlich und frisch geschriebene Brosohüre enthält eine 
vollständige Darstellung des geltenden katholischen Mischehenrechtq. 
Der Verfasser begnügt sich nicht, die Bestimmungen des Codex iuris 
canonici herauszustellen, sondern er sucht dieselben durohweg innerlich 
und sachlich, dogmatisoh und rechtlich zu begründen." 
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Grulldriß des Eherechts, nach dem Codex iuris canonici. Von 
Dr. theoI. Dr. phil. Joh. Linneborn, Prof. des Kirchen­
rechts und Dompropst. 3. u. 4. Auflage. XV u. 450 Seiten. 
brosch. Jt 7,80, geb. J~ 9,60. 
Der Grundriß des Eherechts von Linneborn ist eine Einführung in das. 
gesamte, jetzt geltende katholische Ehereoht. Dem Seelsorger bietet. 
er ein Nachschlagebuch bei Behandlung eherechtlicher Fälle und ebenso 
für die Belehrung der Gläubigen. Hingewiesen sei auf die Darstellung 
des Begriffs der Ehe, die Stellung der Kirche und des Staates zur Ehe, 
die Erklärung der Ehehindernisse. Die Mischehen werden nunmehr auoh. 
in Deutsohland und Ungarn nach den für die ganze übrige Kirohe geltenden. 
Bestimmtl11gen des Gesetzbuohes geregelt. Jos. Laurentius, S. J. 

Das Werk liegt nunmehr in einer sorgfältig durohgearbeiteten Neuauf­
lage vor. Schon die erste Auflage hatte die Ansprüche, die sowohl vom 
wissenschaftlichen wie vom praktischen Standptl11kte aus an eino 
Bearheitung des Eherechts zu stellen sind, in ganz vorzügliohe r­
Weise erfüllt. Die Darstellung des geltenden Rechtes ist klar und über­
sichtlich und geht sowohl auf die wichtigeren wissenschaftlichen Meinungs ­
versohiedenheiten, wie auf alle für die Praxis bedeutsamen Einzelheiten. 
ein; sie stützt sich dabei nicht nur auf die Kanones des Gesetzbuches, die 
im Wortlaut den einzelnen Parapraphen vorangestellt sind, und auf die· 
bisher ergangenen Entscheidungen der Kommission zur Auslegtl11g des 
Kodex, sondern zieht auch alle früheren päpstlichen Konstitutionen, 
Kongregationsentscheidungcn und Rotaurteile heran, die nach e. () n. 2; 
Behelfe zur Auslegung des neuen Gesetzbuches bilden. Die Verbindung. 
von Rechtsgeschichte und Rechtsdogmatik, die gerade bei der Behand-· 
lung des Eherechts unumgänglich notwendig ist, hat Linneborn in vor­
bildlicher Weise durohgefülll't - - - möchte ich nur zur weiteren Ver­
vollkommnung des Werkes beitragen, das die weitaus beste Bearbeitung. 
des Ehereohts in deutscher Spraohe ist und uneingeschränkte Empfehlung: 
verdient. Prof. Dr. A. SoharnageL 

Das oben genannte Buch hat in kurzer Zeit bereits die zweite Auflage· 
erreioht, ein deutlicher Beweis dafür, daß es unter Theologen gern gesehen. 
ist. Auoh bei oberfläohlioher Durchsicht kann man sioh des Eindruckes 
nicht erwehren, daß dasselbe ein gründlioh durohstudierter Beitrag zur­
Erklärung des neuen Kirchenrechtes ist. P. Seiler, O. S. B_ 

Lehrbuch des katholischen Eherechts. Von Prälat Dr. Martin. 
Lei tner, Prof. der Theologie in Passau. Dritte Auflage .. 
(X u. 455). geb . .I, 9,60. 
Die wngestaltenden Wirkungen des neuen kirchlichen Gesetzbuches. 
machen sioh besonders auoh im katholisohen Eherecht geltend . Das hat. 
Prii.lat Dr. Martin Leitner veranlaßt, sein ausgezeichnetes Lehrbuoh d es 
katholischen Eherechtes in dritter Auflage nach dem Codex iuris canonici. 
umgearbeitet herauszugeben. Die Vorzüglichkeit dieses Lelll'buohes des 
katholisohen Ehereohtes ist so allbekannt, daß es genügt, auf das Er­
soheinen einer dritten Auflage nur aufmerksam zu maohen. 

Ferdinand Schöningh I Verlagsbuchhandlung I Paderborm 

Das neue Kirchenreeht. Zusammenstellung der wichtigsten 
Neubestimmungen. Von Dr. Bertrand Kurtscheid. 
2. verb. Auflage. 168 Seiten. gr.8°. J' 4,20, geb . .J(,6,-. 
Die zwei te Auflage weis t manche Verbesserungen und Ergänzungen gegen­
über der ersten Auflage auf und berüoksiohtigt vor allem die neueren 
päpstliohen Entscheidungen . Für eine schnelle Orientierung ist das Buch 
geeignet und besonders denen zu empfehlen, die da.~ Lehrbuch von Heiner 
besitzen. 
Auch als selbständige Schrift kann das Werk eine gute Orientierung über 
das neue Recht geben. 

Ordensreeht. Kurze Zusammenstellung der kirchenrecht­
lichen Bestimmungen für die Orden und religiösen Kon­
gregationen auf Grund des neuen kirchlichen Gesetzbuches. 
Von P . Dr. Jos. Jansen. 2., vollst. umgearb. Auflage. 
XVIII u . 315 Seiten. gr. 8°. geh. Jt 7,20. 
P. J a.nsen, seit Jahren als Lehrer des Kirohenreohtes an der theologischen 
Missions-Lehranstalt zu Hünfeld bei Fulda tätig, hat uns eilles der besten 
Büoher, die .das neue Ordensl'echt behandeln, geliefert. In jedem Kapitel 
verspürt man den Geist des verläßlichen Theoretikers und guten Prak­
tikers. Die Darstellung hiilt die rioht.ige Mitte zwischen genauer 'Wieder­
gabe des Textes des kiroluichcn Gesetzbuohes und den notwendigen Er­
läuterungen. Ein sorgfältiges Saolll'egister erhöht die Brauchbarkeit des· 
Buches. Das Buch kann ällen, die sich rasch und zuverlässig über d as 
neue Ordensrecht orientieren wollen, wiil'mstens empfohlell werden. 

Wien. Zehentbauer. 

Kirchliches Rechtsbuch für die religiösen Laiengenossen­
schaften der Brüder und Schwestern nach dem neuen Ge­
setzbuch der hI. Kirche zusammengestellt und erläutert. 
Von P. Maximilian Brandys, O. F . M. 2. verb. Auflage. 
251 Seiten, geb . .JG 8,40. 
Mit viel Sorgfalt und Geschick stellt der Verfasser a.lle auf die Laien­
genossenschaften bezüglichen kirohlichen Rochtsbestimmungen des 
Codex iuris canonioi zusammen und erläutert sie, wenn nötig, an der Hand 
der von den Kongregationen und besonders der eigens zurErklärung der 
Kanones eingesetzten päpstlichen Kommission . Auch in der neuen Auf­
lage darf das Werk den Genossensohaften und allen, die sich mi t ihnen be­
sohäftigen wollen oder müssen, als treffliches Hilfsmittel warm empfohlen 
werden. Pastoralblatt 

Die kirchlichen und weltlichen Rechtsbestimmungen für 
Orden und Kongregationen. Von Aug. Arndt, S. J. 220 S. 
2. Auf I. .JG 1,50. 
Die 2. Auf I. dieses Werkchens ist vollständig nach dem 
Codex iuris canonici umgearbeitet. 
Ein recht brauohbares Büohlein, welchos die wiohtigsten kirohliohen und 
staatliohen (reiohsdeutsohen) Rechtsbestimmungell hinsiohtlich der Orden 
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und Kongregationen kurz zusammenfaßt. D as äußere (Begriff, Gründung 
und Aufhebung religiöser Institute, ihr Verhältnis zu den versohiedenen 
kirohliohen Am tss teilen) wie das innere Ordensreoh t (Ein tri tts bedingungen, 
Verpfliohtungen , Entlassung, Austritt), a)loh die neuesten Vorsohriften 
über Sak.ramentsempfang, IGos terkapellen und andere Iiturgisohe Obser· 
vanzen kommen zur Darstelltmg, zule tzt wird auoh der Dritte Orden 
kurz erwähnt . 

Quellensammlung zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum 
Kirchenrecht. Herausgegeben von Prof. Dr. E. Eichmann. 

1. Kirche und Staat. 1. Von 750-1122. Herausgegeben 
von Dr. E. Eichmann. 2. Auflage. 133 Seiten. gr. 8° . 
.At 4,-. 

II. Kirche und Staat. II. Von 1122 bis zur Mitte des 
14. Jahrhunderts. Von Dr. E. Eichmann. 182 Seiten. 
gr. 8°. At 4,80. 

III. Der Papst und die römische Kurie. 1. Wahl, Ordination 
und Krönung des Papstes. Herausgegeben von Dr. 
Godehard J os. Ebers. VIII u. 216 Seiten. gr.8°. 
At 6,-. 

" Die Quellensammlung zur kirohliohen Reohtsgesohiohte und zum Kirchen· 
r echt" hat d en Zweck, den Kanonisten und Historikern vornehmlich zum 
Gebrauche bei den akademischenSeminariibungen ausführlicheTextbüoher 
an die Hand zu geben, die die gesamte Entwicklung des betreffenden 
Rechtsinstitut" ansohaulioh dars tellen. Der Herausgeber der Sammlung 
selbst hat in den bei den ersten Heften die mannigfachen Wandlungen des 
Verhältnisses von Kirche und Staat während der bei den ersten H aupt. 
perioden der deutschen Geschichto (1. Von 760-1122 und II . Von 1122 
bis zur Mitte d es 14. Jalu .. hunderts ) seh r s ac h kundig behandelt, weshaib 
diese Textausgabe tmgeteil ten Beifall gefunden ha t. 
Der dritte Band trägt den Gesamttitel "Der P aps t und die Römische 
Kurie". 

Katholische Gesellsehaftslehre. 
gr.8°. 294 Seiten. .dt 7,50. 

Von Prof. Dr. Schwer, Bonn 
Geb . .A' 9,-. 

Eines der reifsten und wertvollsten Bücher, die in diesem Jahre auf dem 
Gebiete der sozialen Wissenschaften geschrieben worden ist, is t d as von 
dem B onner Professor Wilhelm Sclnve r verfaßte Buch Katholischo 
Gesellschaftslehre. Schwers bisherige wissensohaftliche Arbei ten 
zeichneten sich immer dW'ch strengste Exaktheit und Solidität aus. D as 
muß auch von der uns vorliegonden Katholischen Gesellsohaftslehre 
gesagt werden. Dr. Z. 
Der BOlmer Theologe vVilhelm Schwer erfüllt durch sein fleißiges und 
hervorragendes Buch "Katholische GesellsohaftslelU'e" den dringenden 
vVunsoh nach einer Gesellsohaftslehre auf Imtholischer Grundlage. 

H. Fels. 
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